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Ministerialrat

Dr. Den n l er

Prag, den 1. Juni 1943.

Herrn

9/y

Ministerialrat Dr. G i e s .

Wie ich heute bereits fernmündlich Ihrem

Büro habe mitteilen lassen, bittet Staatssekretär

Dr.Engel, in Abänderung seines bisherigen Frogram-

mes, erst für den l8.Juni vormittags um einen Empfang

beim Herrn Staatsselretär.

fen

4

1 e. eeiele or0.

sender. vorgemerkl. (th.t6.

3Lecae.c.d.

1D

2/6.43.

/n 98-fM



Gruppe II 4
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Prag, den 4. Februar 1942

Herrn Oberregierungsrat Dr. Gies

Betrifft: Dienstreise des Ministerialdirektors Dr. Engel

Zu St.S.IV D - 26/42 vom 3o. Januar 1942

Zum Ergebnis der Besprechungen mit Ministerialdirektor Dr.

 aT

l. Gegenseitige Beziehungen zwischen Reichsversicherung und

Protektoratsversicherung

Die Neuregelng der gegenseitigen Beziehungen ist politisch und

sachlich notwendig; politisch, weil z.Zt. noch der alte Gegensei-

tigkeitsvertrag im Deutschen Reich und der ehemaligen Tschecho-slowa-

kischen Republik angewendet werden muss, sachlich, weil diese alte

Regelung den veränderten politischen und wirtschaftlichen Verhält-

d  r  de  d 

aus dem Protektorat im übrigen Reichsgebiet und ungekehrt, nicht mehr ge

nügt.

Die Neuregelung ist dringend, sie soll durch eine Reichsverordnung

auf Grund des Führererlasses vom l6.3.l939 erfolgen. Die se Form der

Regelung setzt zwar voraus, dass im Protektorat eine eigene Sozial-

versicherung besteht, bringt aber zum Ausdruck, dass diese vom Reichs-

recht abhängt.

Über die Gleichberechtigung der Protektaratsangehörigen braucht

in der Verordnung nichts gesagt zu werden, weil das Protektorat In-

land ist und die Protektoratsangehärigen nicht als Ausländer gelten.

Eine Schl chterstellung der Protektoratsangehörigen ist nicht beab-

sichtigt, würde auch einen Rückschritt gegenüber der in dem alten

Gegenseitigkeitsvertrag für die Tschecho-slowaken getroffenen Regelung

bedeuten.

2. Bekämpfung der Tuberkulose

Die Versicherten aus dem Protektorat Böhmen und Mähren werden in

die Abmachungen des Reichs über die Belegung der Hei ls tätte Vyšnë Hagý

einbezogen werden. Vorgesehen sind vorerst bis zu 75 Betten. Das Nähere
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über die Entsendung von Kranken aus dem Protektorat und die

nähere Regelung bleibt vorbehalten.

3.

Einschaltung des noch zu errichtenden Oberversicherungsamts

in Prag in die Spruchsachen aus der Protektoratssozialversicherung.

Es bestand Einverständnis, dass, wenn die Spruchsachen aus

der autonomen Sozialversicherung auf Reichsbehörden übergeleitet

werden sollen, soweit deutsche Staatsangehörige beteiligt sind,

xxx hierfür nur das demnächst zu errichtende Oberversi cherungsamt

in Prag in Betracht komme. Die nähere Regelung wäre durch Recht-

setzung desReichsprot ektors zu treffen.

Im luftrag
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St.S. IV D - 26/42.

Prag, den 30. Januar 1942.

Kanzlei setze auf besonderen Bogen:

Herrn Schneider.
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Prag, den 22. Januar 1942

Dulo d S aa -2heürs

be a Read p sot os

in Bohmennad Mahcen.

Herrn Oberregierungsrat Dr. Gies

Eing.: 2 2. JAN. 1942

Betrifft: Dienstreise Ministerialdirektor Dr.Engel

Ministerialdirektor Dr.Engel trifft am Montag, den 26.

Januar, früh ein und beabsichtigt, Dienstag nachtnach Berlin

zurückzufahren.

Ministerialdirektor Dr.Engel hat den Wunsch geäussert,

den Herrn Staatssekretär aufsuchen zu können und dabei die in

der Anlage aufgezeichneten Fragen kurz zu erörtern.

Der Wunsch des Herrn Ministerialdirektor Dr.Engel ist durch

den Gruppenleiter If 4 dem Herrn Unterstaatssekretär vorgelegt

worden.

Im Auftrag
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